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V O R L A G E zur Sitzung   
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Gemeindevorstand 20.03.2023 beschließend 

Gemeindevertretung 29.03.2023 beschließend 
 
Betreff: 

Neuwahl von Ortsgerichtsmitgliedern für das Ortsgericht Schmitten I 
 
Sachdarstellung: 

Jede Gemeinde in Hessen verfügt über mindestens ein Ortsgericht. Sie sind Hilfsbehörden der Justiz. Ihnen 
obliegen verschiedene Aufgaben auf dem Gebiet der freiwilligen Gerichtsbarkeit und des Schätzwesens, die 
im Ortsgerichtsgesetz festgelegt sind. Ortsgerichte leisten sowohl Hilfestellungen für Bürgerinnen und Bürger 
als auch für Behörden und Gerichte. 
Jedes Ortsgericht hat mindestens fünf Mitglieder. 
Die Ortsgerichte sind Ehrenbeamte und werden auf Vorschlag der Gemeinde – durch eine Abstimmung in 
der Gemeindevertretung - von der Leitung des Amtsgerichts ernannt. Zu Ortsgerichtsmitgliedern dürfen nur 
Personen berufen werden, die allgemeines Vertrauen genießen, lebenserfahren und unbescholten sind und 
ihren Wohnsitz im Zuständigkeitsbereich des Ortsgerichts haben. Sie sollen mit Schätzungen von 
Grundstücken erfahren und ortskundig sein. Sie arbeiten ehrenamtlich. Ihre Amtsdauer beträgt grundsätzlich 
zehn Jahre (Altersabhängig). 
Das Ortsgericht Schmitten I ist zuständig für die Ortsteile Nieder- und Oberreifenberg. 
 
Der langjährige Ortsgerichtsschöffe Roland Usinger ist zwischen dem 13. und 14. November 2022 verstorben. 
Somit ist für den freigewordenen Schöffenplatz ein Ortsgerichtsmitglied zu wählen. 
Aufgrund des Alters von drei der vier verbliebenen Mitglieder des Ortsgerichts Schmitten I wurde mit dem 
Amtsgericht Königstein Kontakt aufgenommen, ob die Erweiterung auf 6 Mitglieder möglich sei und vom 
Amtsgericht genehmigt wird. Aufgrund des Alters der Mitglieder, des Auslaufs der Amtsdauer in 2025 und 
einer vorausschauenden Nachfolgeregelung hat das Amtsgericht Königstein (Richterin, Demme) dem 
Vorschlag zugestimmt, sodass zwei Ortsgerichtsmitglieder gewählt und dem Amtsgericht vorgeschlagen 
werden können. 
 
Eine Dame und ein Herr haben sich bereit erklärt, für das Ehrenamt als Ortsgerichtsschöffe beim Ortsgericht 
Schmitten I bereit zu stehen. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 

- Entfällt - 
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Beschlussvorschlag: 

Der Gemeindevorstand unterbreitet der Gemeindevertretung folgende Beschlussempfehlung: 
 
Die Gemeindevertretung schlägt dem Amtsgericht Königstein, als Ersatz für den verstorbenen Schöffen 

Roland Usinger, sowie weiterhin als Erweiterung zu einer rechtzeitigen Nachfolgeregelung, für die Ernennung 

der Ortsgerichtsmitglieder des Bezirkes Schmitten I vor: 

Ortsgerichtsbezirk I   (Ober- und Niederreifenberg) 
 
1. Peter Bamberger   Ortsgerichtsschöffe 

Schmittener Straße 14 
Niederreifenberg 
 

2. Kathrin Hemmann   Ortsgerichtsschöffin 
Am Hühnerberg 1 
Niederreifenberg 
 

Die vier weiteren Mitglieder des Ortgericht Schmitten I verbeiben, bis zum Ende ihrer jeweiligen Amtszeit, 
als ehrenamtliche Ortsgerichtsmitglieder tätig. 
 

 
 
 
Schmitten, den 17.03.2023 
Sachbearbeiter DER GEMEINDEVORSTAND 
André Sommer Julia Krügers, Bürgermeisterin 




